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Stellungnahme zum Novellierungsentwurf des 

Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes 

Die Studienkommission Physik an der Universität Wien hat in ihrer Sitzung am Dienstag, 

17. März 1992, folgende Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf einer Novellierung des 

Allgmeinen Hochschulstudiengesetzes beschlossen: 

Zu Seite 2, Ziffer 4. Paragr.7 Abs. 1lit b letzter Satz: 

Die Studienkommission schlägt vor, diesen Punkt im Lichte der neueren 

demokratiepolitischen Bewegungen in Europa zu überdenken. 

Zu Seite 3, Ziffer 9. Paragr.12 Abs. 3: 

Ein Erfassen statistischer Daten unter Beifügung der Matrikelnummer ist ein 

unerwünschter Eingriff in die Privatsphäre und daher zu unterlassen. 

30/SN-127/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Zu Seite 3, Ziffer 10. Paragr.12 Abs. 4: 

Um einer mißbräuchlichen Verwendung personenspezifischer Daten entgegenzu
wirken, darf eine Übermittlung der Matrikelnummer, des Namens, des Geburtsdatums 

und der Adresse nicht eingefordert werden. 

Zu Seite 4, Ziffer 11. Paragr.12, Abs. 5: 

Bibliotheken haben ihre eigenen (automationsunterstützten) Entlehnkarteien zu 

führen. Zur Vermeidung unzulässiger Datenverknüpfung ist daher Ziffer 11 (Paragr.12 

Abs. 5) ersatzlos zu streichen. 

Zu Seite 12, Ziffer 32. ParagrAO, Abs. 1: 

Die Rolle des "gesetzlichen Unterhaltspflichtigen" erscheint in diesem Zusammenhang 

unverständlich. 
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